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RICHTLINIE DES RATS

vom 2. April 1963
über die Einzelheiten für die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit
für landwirtschaftliche Betriebe, die seit mehr als zwei Jahren verlassen

sind oder brachliegen

(63/262/EWG)

Herkunftsland gewährt werden; die besondere
Unterstützung, die bereits häufig für die Vorberei
tung und die Verwirklichung der Niederlassung ge
währt wird , ist jedoch nicht als eine solche Hilfe
anzusehen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten beseitigen nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen zugunsten der in
Abschnitt I des Allgemeinen Programms zur Auf
hebung der Beschränkungen der Niederlassungs
freiheit bezeichneten Personen — im folgenden
Begünstigte im Sinne dieser Richtlinie genannt —
die Beschränkungen , welche der Aufnahme und
Ausübung einer selbständigen landwirtschaftlichen
Tätigkeit in landwirtschaftlichen Betrieben , die
seit mehr als zwei Jahren verlassen sind oder brach
liegen , entgegenstehen .

Artikel 2

DER RAT DER EUROPAISCHEN
WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft , insbeson
dere auf Artikel 54 Absätze (2) und (3),

gestützt auf das Allgemeine Programm zur
Aufhebung der Beschränkungen der Niederlas
sungsfreiheit (1) , insbesondere auf Abschnitt IV F 1 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parla
ments ( 2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Das Allgemeine Programm zur Aufhebung der
Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit ent
hält für die Verwirklichung dieser Niederlassungs
freiheit im Bereich der Landwirtschaft einen beson
deren Zeitplan, der die besondere Eigenart der
landwirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigt ; als
erste Maßnahme enthält dieser Zeitplan die sofor
tige Aufhebung aller Beschränkungen der Nieder
lassungsfreiheit für solche landwirtschaftlichen .
Betriebe, die seit mehr als zwei Jahren verlassen
sind oder brachliegen; Beschränkungen des Rechts
auf Betriebswechsel bleiben hiervon unberührt .

Um die richtige Anwendung dieser Richtlinie zu
gewährleisten , ist es angebracht , klar zu definieren ,
was unter einem seit mehr als zwei Jahren verlas
senen oder brachliegenden landwirtschaftlichen
Betrieb zu verstehen ist .

Mit Rücksicht auf die im Allgemeinen Programm
bei der Liberalisierung der Niederlassung für land
wirtschaftliche Tätigkeiten vorgesehene Staffe
lung desZeitplans ist es geboten , daß dieBegünstig
ten im Sinne dieser Richtlinie eine Urkunde erhal
ten , die den Umfang der Rechte , die sie im Auf
nahmeland genießen, bestätigt .

Die Bedingungen für die Niederlassung dürfen
nicht durch Beihilfen verfälscht werden , die vom

Bei der Anwendung dieser Richtlinie ist unter
einem seit mehr als zwei Jahren verlassenen oder
brachliegenden landwirtschaftlichen Betrieb jedes
landwirtschaftlich nutzbare Grundstück bzw. jeder
Komplex von landwirtschaftlich nutzbaren Grund
stücken zu verstehen , der seit mehr als zwei Jah
ren nicht mehr bestellt worden ist und — insbeson
dere hinsichtlich der Mindestgröße für landwirt
schaftliche Betriebe — den Merkmalen entspricht ,
die für Inländer gelten .
Die der FruchtWechselWirtschaft dienenden

Brachböden fallen nicht unter diese Begriffsbestim
mung.

Ob landwirtschaftliche oder landwirtschaft
lichen Zwecken dienende Gebäude auf dem in Ab
satz ( 1) .genannten Grundstück bzw. Grundstück
komplex vorhanden sind oder nicht , ist für die
Begriffsbestimmung unwesentlich.

Artikel 3

Landwirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne diesei
Richtlinie sind diejenigen , die in Anlage V des All

i 1) Amtsblatt der europäischen Gemeinschaften Nr . 2 vom 15. Januar 1962, S. 36/62,
( 2 ) Amtsblatt der europäischen Gemeinschaften Nr. 134 vom 14. Dezember 1962, S. 2864/62 .
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gemeinen Programms (Hauptgruppe aus Ol —Land
wirtschaft der „Classification internationale type,
par industrie, de toutes les branches d'activité
économique", erstellt vom Statistischen Amt der
Vereinten Nationen, Études Statistiques , Serie M ,
No. 4, Rev. 1 , New York, 1958) aufgeführt sind ,
und zwar insbesondere; i 1 > ^ i

(2) Bis zur Durchführung der Bestimmung in
Abschnitt IV F 3 Satz 2 des Allgemeinen Programms
behalten die Mitgliedstaaten, die eine solche Be
schränkung zur Zeit des Inkrafttretens des Ver
trages angewendet haben, in Abweichung von Ab
satz ( 1 ) das Recht , den Wechsel eines Begünstig
ten im Sinne dieser Richtlinie auf einen landwirt
schaftlichen Betrieb , der nicht den Voraussetzun
gen des Artikels 2 entspricht , von einer Genehmi
gung abhängig zu machen .

Artikel 5

a) allgemeine Landwirtschaft einschließlich des
Weinbaus , Obstbau , Samenzucht , Gemüsebau,
Blumen- und Zierpflanzenzucht , auch in Gewächs
häusern;

b) Viehzucht , Geflügelzucht , Kaninchenzucht ,
Pelztierzucht usw.; Bienenzucht , Erzeugung von
Fleisch , Milch , Wolle , Häuten und Pelzen , Eiern ,
Honig .

Das Schlagen und die Bewirtschaftung von Wald
sowie Aufforstungs- und Wiederaufforstungsarbei
ten können als Nebentätigkeiten in den in Artikel 2
bezeichneten Betrieben ausgeübt werden, wenn diese
Arbeiten nach den inländischen Bestimmungen zu
lässig und namentlich mit dem Bodennutzungsplan
vereinbar sind .

Artikel 4

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erkennen den Begünstig
ten im Sinne dieser Richtlinie das Recht zu, sich
ohne weiteres auf verlassenen oder brachliegenden
landwirtschaftlichen Betrieben - unter den gleichen
Bedingungen niederzulassen wie Inländer, und zwar
ohne vorherige Genehmigung auf bloße Mitteilung
hin .

(2) Jeder Einspruch der zuständigen Behörde ,
der sich darauf stützt , daß eine oder mehrere der
in den Artikeln 1 , 2 und 3 vorgesehenen Voraus
setzungen nicht erfüllt sind, muß , wenn er rechts
wirksam sein soll — abgesehen von Fällen betrüge
rischer Machenschaften —, dem Betroffenen spä
testens zwei Monate nach der an die zuständige
Behörde gerichteten Mitteilung bekanntgegeben
werden , in der dieser seine Absicht bekundet hat ,
sich als Begünstigter im Sinne dieser Richtlinie
niederzulassen .

(3) Die Mitgliedstaaten eröffnen dem Begünstig
ten im Sinne dieser Richtlinie den Rechtsweg gegen
jede Entscheidung, mit der die zuständige Behörde
gegen seine Niederlassung Einspruch erhebt .

(4) Jeder Mitgliedstaat , in dem der Zugang von
Angehörigen anderer Mitgliedstaaten zu den in
Artikel 3 genannten Tätigkeiten im allgemeinen
noch an die Erwirkung einer Sondergenehmigung
für Ausländer gebunden ist , erteilt den Begünstigten
im Sinne dieser Richtlinie nach Ablauf der in Ab
satz (2) genannten Frist auf deren Antrag kostenlos
eine Einzelbescheinigung über ihre besondere
Rechtsstellung und ihre Gleichstellung mit den
Inländern gemäß Artikel 4 .

( 1 ) Aufzuheben sind die in Abschnitt III des
Allgemeinen Programms aufgeführten Beschrän
kungen .

Die Mitgliedstaaten sorgen insbesondere dafür,
daß die Begünstigten im Sinne dieser Richtlinie
die Möglichkeit haben , unter den gleichen Bedingun
gen und mit gleicher rechtlicher Wirkung wie In
länder :

a) jeden Betrieb , der den Voraussetzungen des
Artikels 2 entspricht , gleichgültig in welcher Rechts
form zu erwerben, zu pachten, sich zuweisen oder
in Konzession übertragen zu lassen, in Gebrauch zu
nehmen und zu nutzen sowie im Fall eines Gesamt
oder Teilverkaufs des Betriebes das Vorkaufsrecht
auszuüben;

b) die verschiedenen allgemeinen oder beson
deren Kredit-, Beihilfe oder Subventionsmaßnah
men für den Kauf, die Nutzung und die Bewirt
schaftung der Betriebe, die den Voraussetzungen
des Artikels 2 entsprechen, in Anspruch zu nehmen,
einschließlich der Maßnahmen, die in den Rahmen
der Programme zur Verbesserung der Agrarstruktur
fallen ;

c) Mitglied oder Leiter — gleichgültig, um wel
che Aufgaben es sich handelt — von Genossenschaf
ten oder allen anderen landwirtschaftlichen genos
senschaftlichen Vereinigungen zu sein oder solche
Vereinigungen zu gründen, die auch Staatsange
hörigen des Aufnähmelandes zugänglich sind.

Artikel 6

( 1 ) Die Mitgliedstaaten gewähren ihren Staats
angehörigen zum Zwecke oder aus Anlaß ihrer Aus
wanderung zur Niederlassung nach dieser Richt
linie keinerlei direkte oder indirekte Beihilfen finan
zieller oder anderer Art , die eine Verfälschung der
Niederlassungsbedingungen im Aufnahmeland be
wirken.

(2) Als Beihilfen , welche die Niederlassungs
bedingungen verfälschen , gelten nicht :
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Richtlinie mit , welche Rechts- und Verwaltungs
vorschriften sowie Verwaltungspraktiken in ihrem
Hoheitsgebiet insbesondere für Erwerb , Pacht ,
Zuweisung oder konzessionsweise Übertragung,
Nutzung und Verwaltung verlassener oder brach
liegender landwirtschaftlicher Betriebe gelten .

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen zur Durchführung dieser Richtlinie
binnen sechs Monaten nach ihrer Bekanntgabe und
setzen die Kommission unverzüglich von diesen
Maßnahmen in Kenntnis .

a) die verwaltungsmäßige, technische und sozia
le Hilfe , die den Begünstigten im Sinne dieser Richt
linie zu ihrer Niederlassung im Rahmen der Zu
sammenarbeit zwischen Dienststellen und Einrich
tungen gewährt wird, die zu diesem Zweck von
den zuständigen Behörden der Herkunfts- und der
Aufnahmeländer zugelassen sind und überwacht
werden;

b) die finanzielle oder materielle Beteiligung
des Herkunftslandes an den Reise- und Transport
kosten für den Auswanderer, seine Familienange
hörigen, seine persönliche Habe, seinen Hausrat ,
sein lebendes oder totes Inventar bis zur Grenze
des Aufnahmelandes .

Artikel 8
Artikel 7

( 1 ) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission
spätestens einen Monat nach Bekanntgabe dieser

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten ge
richtet .

Geschehen zu Brüssel am 2 . April 1963 .
Im Namen aes Rats

Der Präsident

Eugéne SCHAUS


